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Hard- und Software in der Landesverwaltung
Evaluation der Vereinbarung nach § 81 NPersVG – 
Besprechung am 10. April 2018
Im August 2014 ist die Vereinbarung nach § 81 NPersVG zu den Grundsätzen 
der Einführung und des Einsatzes von Hard- oder Software der Informations- 
und Kommunikationstechnik in der niedersächsischen Landesverwaltung zwi-
schen der Niedersächsischen Landesregierung und den gewerkschaftlichen 
Spitzenorganisationen NBB und DGB in Kraft getreten.

In der Vereinbarung, mit der der 
Rahmen für die Wahrung der 
Belange der Beschäftigten bei 
der Einführung und dem Einsatz 
von Hard- und Software zur Er-
ledigung der Aufgaben in der 
niedersächsischen Landesver-
waltungen vorgegeben wurde, 
war seinerzeit vereinbart wor-
den, die Umsetzung der verein-
barten Regelungen für mindes-
tens zwei Jahre zu erproben. Im 
Einvernehmen mit den Verein-
barungspartnern sollte das Nie-
dersächsische Ministerium für 
Inneres und Sport (MI) bis Ende 
des Jahres 2016 mit einer Evalu-
ation beginnen.

 < Erstes Sondierungs
gespräch Anfang 2017

Im Rahmen eines Sondierungs-
gespräches Anfang 2017 zur Ab-
stimmung des Evaluationsver-
fahrens zur Vereinbarung unter 
Leitung des damaligen Abtei-
lungsleiters Michel Golibrzuch 

bestand unter den Teilnehmern 
Einigkeit, dass 

 > grds. keine Änderungen am 
Vereinbarungstext zwingend 
vorgenommen werden müs-
sen. 

 > Handlungsbedarf mit Blick auf 
die Kommunikation in den 
Ressorts und vor allem den 
nachgeordneten Bereichen be-
steht. Die Dienststellen sollen 
proaktiv informieren, bei Be-
darf auch nach der Einführung 
– gegebenenfalls aufgetretene 
Fragen müssen beantwortet 
werden. Bei allen Erklärungen 
ist es wichtig, dass die IT-Fach-
leute nicht nur „fachchine-
sisch“ sprechen, sondern für 
die Mitarbeiter verständliche 
Erklärungen geben.

 > entsprechende Hinweise so-
wie eine Erinnerung an den 
„Geist“ der Vereinbarung (Ent-
lastung der Mitarbeiter durch 

Software ist das Ziel; Leis-
tungs- und Verhaltenskontrol-
le ist nicht gewollt und erfolgt 
eben nicht) noch einmal von-
seiten des MI an die Ressorts 
gegeben werden. Es wurde 
verabredet, dass solche Hin-
weise an die Ressorts auch 
den Gewerkschaftlichen Spit-
zenorganisationen zugeleitet 
werden. Diese würden dann 
auch an die HPRe weitergege-
ben werden. 

 > 4.1. der Vereinbarung redakti-
onell angepasst werden soll; 
eine klarere Formulierung soll 
helfen, dass „Misstrauen“ be-
ziehungsweise allgemeine 
Unbehagen der Beschäftigten 
zu verringern. 

Während des Gesprächs hatte 
Michel Golibrzuch deutlich dar-
auf hingewiesen, dass das Land 
die Daten nicht für Leistungs- 
und Verhaltenskontrolle nutzen 
will (daher auch die eindeutige 

Formulierung in der Vereinba-
rung). Als problematisch be-
zeichnete er eher den privaten 
Bereich, in dem solche Fragen 
nicht wirklich geregelt seien.

 < Abfrage Meinungsbild 
vereinbart

Es wurde außerdem vereinbart, 
hinsichtlich der Erfahrungen mit 
der Vereinbarung bei den Perso-
nalvertretungen ein Meinungs-
bild durch die Gewerkschaftli-
chen Spitzenorganisationen zu 
sammeln. Das MI sollte und 
wollte in einer Ressortabfrage 
gesehenen Anpassungs- oder Er-
gänzungsbedarf feststellen.

Die Stellungnahmen im Rahmen 
der daraufhin erfolgten Abfrage 
bei unserer Arbeitsgemein-
schaft der Hauptpersonalräte 
(AG HPR) und auch der entspre-
chenden AG beim DGB kritisie-
ren im Ergebnis die praktische 
Umsetzung der Vereinbarung, 
nicht die Vereinbarung selbst. 

Die Aufnahme eventuell ergän-
zender Forderungen – außer re-
daktionellen Hinweisen – wer-
den sich an den Vorgaben des 
NPersVG zu den möglichen In-
halten von Vereinbarungen 
nach § 81 NPersVG zu orientie-
ren haben.

 < Besprechung am  
10. April 2018

Am 10. April 2018 (nach Redakti-
onsschluss zu dieser Ausgabe) 
fand – nach einer notwendig ge-
wordenen Terminverschiebung 
des ursprünglich für November 
2017 geplanten Termins – eine 
Besprechung zur Erläuterung der 
Abfragen und Abstimmung des 
weiteren Vorgehens statt.

Über die Inhalte der Bespre-
chung und das weitere Vorge-
hen berichten wir in der nächs-
ten Ausgabe des niedersachsen 
magazins. 
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 < Zur Sache

Liebe Kolleginnen  
und Kollegen,

ab dem 10. April 2108 nimmt 
der NBB, zusammen mit dem 
DBG, wieder die Gespräche zu 
den 81er-Verhandlungen zur 
Vereinbarung der Grundsätze 
zur Einführung und des  Ein - 
satzes von Hard- und  Software 
der Informations- und Kommu-
nikationstechnik (IuK) in der 
niedersächsischen Landesver-
waltung auf. Hierbei geht es im 
Wesentlichen darum, die be-
stehende und zu erprobende 
Vereinbarung gemäß § 81 NPersVG vom 25. August 2014 im Hin-
blick auf die Wahrung der Belange der Beschäftigten in ihrer 
Wirksamkeit zu bewerten. In einem Arbeitstreffen hatten sich 
die Vereinbarungspartner letztmalig am 27. Februar 2018 im In-
nenministerium getroffen. Aufgrund der Landtagswahl und der 
 damit verbundenen Regierungsneubildung waren diese Arbeits-
gespräche ausgesetzt worden. Somit wird das Treffen im April 
eventuell zu einer Neubestimmung der Positionen vom NBB, dem 
DGB und der Landesregierung dienen. 

Mit dieser Fragestellung zur Vereinbarung der Grundsätze zur 
Einführung und des Einsatzes von Hard- und Software der Infor-
mations- und Kommunikationstechnik (IuK) in der niedersächsi-
schen Landesverwaltung verbinden sich aber auch weiterrei-
chende Aspekte und Problemlagen des E-Government und der 
Digitalisierung in der niedersächsischen Landesverwaltung, die 
mit dem NBB erörtert werden müssen. 

Zum Beispiel: Wie erreichen wir den schnellen flächendecken-
den Ausbau dieser Technik, wie wird die Aus- und Fortbildung 
für die neuen Programme und Verfahrenstechniken allen An-
wendern zuteil, wird die Einführung sinnvoller und wirksamer 
Schutzvorschriften für unsere Kolleginnen und Kollegen sicher-
gestellt, wie verändert sich die Arbeitswelt in der öffentlichen 
Verwaltung, wo und wie kann Telearbeit thematisiert werden? 
Wie steht es mit der Beibehaltung einer Grundversorgung staat-
licher Leistungen für alle Bürgerinnen und Bürger, insbesonde-
re im ländlichen Raum?

Dass wir uns richtig verstehen. Der NBB sieht die derzeitige Ent-
wicklung und hält es auch für wichtig, dass Niedersachsen hier 

den Anschluss nicht verschläft. Aber ebenso muss es auch im 
Sinne des Landes sein, dass die Entwicklung mit den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der niedersächsischen Landesverwal-
tung zusammen erfolgt. Es ist vor allem die Sicherung des 
Standortes Niedersachsen, die ein koordiniertes und abge-
stimmtes Vorgehen in allen Verwaltungsbereichen erfordert.

Eine der ersten Aufgaben, die sich die neue Landesleitung gege-
ben hat, ist das Ausarbeiten von Positionspapieren zu den ver-
schiedenen Bereichen und Schwerpunkten der Landesverwal-
tung. Diese Arbeitspapiere sollen die Arbeit der Landesleitung 
fokussieren und die Hauptthemen und Aufgabenstellungen für 
den grundsätzlichen und inhaltlichen Austausch innerhalb des 
NBB und seiner Mitgliedsgewerkschaften und Mitgliedsverbän-
de benennen. Über diesen Austausch werden dann die Themen 
für den politischen Meinungsaustausch und die Forderungen 
des NBB gegenüber der Landesregierung erarbeitet. 

Wie sich unlängst zeigt, ist Finanzminister Reinhold Hilbers be-
müht, die gesteigerten Ausgabenwünsche der einzelnen Res-
sorts in der Landesregierung wieder einzufangen und hat in ei-
ner internen Aufstellung einen Ausblick bis 2022 getätigt. Hier 
verweist der Minister auf die zusätzlichen und beschlossenen 
Ausgaben, die auf das Land zukämen. Er gehe zwar davon aus, 
dass Niedersachsen nicht unmittelbar in finanzielle Schwierig-
keiten käme, aber neue Ausgaben auch für die Folgehaushalte 
übernommen und finanzierbar bleiben müssen. Eine Neuver-
schuldung käme aufgrund der Schuldenbremse und des Koali-
tionsvertrages überhaupt nicht in Betracht. Wie dem Papier 
auch zu entnehmen sei, geht Finanzminister Hilbers auch davon 
aus, dass eine bisher eingeplante Tarifsteigerung in Höhe von 
zwei Prozent nicht ausreichend erscheint und hier wohl eine 
Nachbesserung vorgenommen werden muss. 

Wir werden sehen, wie ernst es die Landesregierung mit ihrer 
eigenen Forderung aus dem Koalitionsvertrag nimmt, den öf-
fentlichen Dienst motivierender und attraktiver zu gestalten.

 
Ihr 

 

Martin Kalt
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 < Martin Kalt, 
Landesvorsitzender
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NBB bei Staatssekretären Muhle und Doods
Tradition fortgesetzt – Gespräche begonnen
Nach einer Landtagswahl verändern sich Gesichter – die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker in 
Niedersachsen sind für den NBB und seine Arbeit zum Wohl der Mitglieder und des Landes Niedersach-
sen immer von besonderer Bedeutung.

Nach einer Landtagswahl, das 
ist eine schöne Tradition, führt 
der NBB Gespräche mit dem Mi-
nisterpräsidenten, den Ministe-
rinnen und Ministern, den 
Staatssekretärinnen und Staats-
sekretären, den Fraktionsvorsit-
zenden und den Mitgliedern des 
Landtagspräsidiums.

Ziel ist es dabei zunächst, sich 
gegenseitig persönlich kennen-
zulernen und erste Positionen 
auszutauschen. Damit wird eine 
gute Basis für weitere, tiefer in 
die Sache gehende Gespräche 
geschaffen.

 < Gespräche nach perso-
neller Veränderung erst 
nach der Wahl

Der langjährige NBB-Landesvor-
sitzende hatte im vergangenen 
Jahr bis zu seinem (nach der 
Wahl zum Zweiten Vorsitzen-
den des dbb und Fachvorstand 
Beamtenpolitik) satzungsrecht-
lich notwendigen Rücktritt viele 
Gespräche auch im Umfeld der 
Landtagswahlen geführt und 
die Positionen des NBB in die 
Politik getragen.

Noch beim Gewerkschaftstag in 
Berlin hatte die Landesleitung 
entschieden, in der Übergangs-
zeit bis zur Neuwahl die traditi-
onellen „Nachwahlgespräche“ 
auf die Zeit nach der Neuwahl 
einer/s Landesvorsitzenden zu 
schieben.

Die ersten beiden Gespräche 
fanden bereits bis zum Redakti-
onsschluss statt, viele weitere 
sind bereits terminiert.

Wie in der Vergangenheit wer-
den wir das niedersachsen ma-
gazin nutzen, um zusammen-
fassend über die Gespräche zu 
berichten. 

 < Nachwuchsgewinnung, 
Personal, Besoldung und 
Digitalisierung

In den Gesprächen wurden sei-
tens des NBB-Landesvorsitzen-
den Martin Kalt die Aspekte 
Nachwuchsgewinnung, Perso-
nal, Besoldung und Digitalisie-
rung thematisiert und seine 
Sicht dazu dargestellt.

 < Stefan Muhle

Martin Kalt als neuer Landesvor-
sitzender des NBB empfing als 
ersten Gesprächspartner den 
Staatssekretär für Digitalisie-
rung im Niedersächsischen Mi-
nisterium für Wirtschaft, Arbeit, 
Verkehr und Digitalisierung in 
der NBB-Geschäftsstelle.

Aus der Zuständigkeit des Staats-
sekretärs heraus war Schwer-
punkt dieses Gespräch der The-
menbereich Digitalisierung.

Die Zuständigkeit des Staatsse-
kretärs für Digitalisierung liegt 
ausschließlich im Bereich des 
Ausbaus von Glasfaser, die flä-
chendeckende deutliche Ver-
besserung der mobilen Netze 
sowie der WLAN-Ausbau.

An den bisherigen Zuständigkei-
ten für die Digitalisierung der 
Verwaltung und Schulen (unter 
anderem E-Government) hat 
sich durch die Berufung des 
Sonderstaatssekretärs keine 
Veränderung gegeben.

Damit ist Stefan Muhle im We-
sentlichen nicht der direkte 
„erste“ NBB-Ansprechpartner 
für die Fragen der Digitalisie-
rung der Verwaltung und die 
konkreten Auswirkungen auf 
das Personal in Niedersachsen. 

Dabei sind natürlich allgemeine 
Fragen der Digitalisierung der 
Arbeitswelt nicht zuletzt auch 
für die Landesverwaltung nicht 
uninteressant.

Es wurde abschließend verein-
bart, weiter im Kontakt zu blei-
ben und sich auszutauschen. 

 < Frank Doods

In ebenso sehr angenehmer und 
offener Atmosphäre traf der 
NBB-Landesvorsitzende auf den 
Staatssekretär im Niedersächsi-
schen Ministerium für Umwelt, 
Energie, Bauen und Klimaschutz 
(MU), Frank Doods.

Frank Doods griff insbesondere 
die Themen Nachwuchsgewin-
nung und Digitalisierung auf. Er 
berichtete von den Anstrengun-
gen zur Rekrutierung qualifizier-
ter Nachwuchskräfte im Ge-
schäftsbereich des MU. Diese 
kreativen Lösungen bewertete 
der NBB-Landesvorsitzende posi-
tiv, stellte allerdings in diesem 
Zusammenhang klar, dass es At-
traktivitätssteigerungen vor al-
lem im Bereich der Besoldung für 
alle Bereiche der Landesverwal-
tung gleichermaßen geben müs-
se und damit Sonderlösungen 
nicht mehr erforderlich wären.

Frank Doods berichtete zudem, 
dass die Digitalisierung im Ge-
schäftsbereich des MU auf-
grund einer deutlich gestiege-
nen Zahl von Bürgeranfragen zu 
nicht unerheblichen Arbeitsbe-
lastungen geführt habe. 

In der nächsten Ausgabe werden 
wir über die weiteren Gespräche 
zum Beispiel mit der Präsidentin 
des Niedersächsischen Landta-
ges, Dr. Gabriele Andretta, dem 
Niedersächsischen Ministerprä-
sidenten Stephan Weil und den 
Ministern Pistorius und Hilbers 
berichten. 

 < Staats-
sekretär 
Stefan 
Muhle

 < Staats-
sekretär 
Frank 
Doods
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Niedersächsische Beamtenbund-Jugend zur Einkommensrunde
Mahnwache in Hannover
Die NBB-Jugend hat am Donnerstag, dem 15. März 
2018, eine Mahnwache vor dem Rathaus in Hanno-
ver abgehalten, um auf ihre Forderungen zur Ein-
kommensrunde für den öffentlichen Dienst von 
Bund und Kommunen aufmerksam zu machen.

Tatkräftige Unterstützung ha-
ben sie durch die Teilnahme des 
NBB-Landesvorsitzenden Mar-
tin Kalt bekommen, der vor Ort 
das Ziel dieser Aktion hervor-
hob: ,,Mit dieser Mahnwache 
wollen wir auf die Verweige-
rungshaltung der Arbeitgeber-
seite nach der 2. Verhandlungs-

runde in Potsdam aufmerksam 
machen.“ 

Mario Römer, Landesjugendvor-
sitzender der NBB-Jugend, er-
gänzte: ,,Die Arbeitgeber müs-
sen den öffentlichen Dienst 
zukunftsfähig halten und ihn 
wettbewerbsfähig gegenüber 

der Privatwirtschaft gestalten. 
Das geht nur, indem die Arbeit-
geber unseren berechtigten For-
derungen – 6 Prozent, mindes-
tens 200 Euro sowie für die 
Auszubildenden 100 Euro mehr 
Ausbildungsvergütung und die 
unbefristete Übernahme nach 
der Ausbildung – stattgeben. Die 
Zukunftsängste müssen aus den 
Köpfen des Nachwuchses ver-
schwinden!“ 

,,Wenn die Arbeitgeber ihre Hal-
tung nicht überdenken, dann las-

sen sie den öffentlichen Dienst 
gegenüber der Privatwirtschaft 
abschmieren, weil sie dann nicht 
ausreichend Personal gewinnen 
können und damit Personalab-
wanderung zur Privatwirtschaft 
in Kauf nehmen“, so Römer wei-
ter. „Wir hoffen auf eine Tarifei-
nigung in der 3. Verhandlungs-
runde, sind aber auch bereit, für 
unsere Forderungen auf der Stra-
ße zu kämpfen, wenn die Arbeit-
geber weiterhin nicht darauf ein-
gehen sollten, sind sich die 
Junggewerkschaftler einig.“  < Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Mahnwache der NBB-Jugend

 < Vorsitzender der NBB-Jugend Mario Römer und NBB-Landesvorsitzender 
Martin Kalt

Parlamentarische Beratung unter Zeitdruck
Niedersächsisches Datenschutzrecht
Die Niedersächsische Landesregierung hat Ende März den Gesetzentwurf zur 
Neuordnung des Datenschutzrechts in den Landtag eingebracht. 

Der NBB hatte im Rahmen der Verbandsbeteiligung nach der jeweiligen Durch-
führung der NBB-internen Beteiligung in zwei Stellungnahmen seine Forde-
rungen und Erwartungen sowie Fragen und Anregungen dem federführenden 
Ministerium für Inneres und Sport zugeleitet.

 < Auschuss für Inneres und 
Sport

Die derzeit stattfindende parla-
mentarische Beratung vor allem 
im federführenden Ausschuss 
für Inneres und Sport findet un-

ter erheblichem Zeitdruck statt, 
weil die europäische Daten-
schutz-Grundverordnung bereits 
am 25. Mai 2018 in Kraft tritt.

Der Ausschuss führt am 27. April 
2018 eine mündliche Anhörung 

der Arbeitsgemeinschaft der 
kommunalen Spitzenverbände 
Niedersachsens und der Landes-
beauftragten für den Daten-
schutz durch und wird schriftli-
che Stellungnahmen weiterer 
Anzuhörender einholen. ▶
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 < Berücksichtigung 
 unserer Stellungnahme

Erfreulich ist es aus NBB-Sicht 
nach einer ersten Prüfung des 
Gesetzentwurfs, dass die gefor-
derte Aufnahme der notwendi-
gen Änderungen des Nieder-
sächsischen Beamtengesetzes 
(NBG), des Niedersächsischen 
Personalvertretungsgesetzes 
(NPersVG) und anderer Gesetze 
noch Eingang in den jetzt einge-
brachten Gesetzentwurf gefun-
den haben.

Der NBB-Anregung zur Aufnah-
me einer klarstellenden Rege-
lung in der Gesetzesbegrün-

dung, dass bestehende Ver- 
einbarungen nach § 81 NPersVG 
über den 25. Mai 2018 hinaus 
Geltung behalten, wurde ge-
folgt. In der Begründung heißt 
es: „… Soweit Vereinbarungen 
nach § 81 NPersVG durch die 
Datenschutz-Grundverordnung 
unmittelbar betroffen sind, ha-
ben diese weiterhin Bestand 
und sind unter Berücksichti-
gung der Verordnung auszule-
gen. Gegebenenfalls erforderli-
che Anpassungen sollen dann 
bei Bedarf anlassbezogen vor-
genommen werden …“

Wir bedauern, dass weiterge-
hende NBB-Forderungen, die im 

Wesentlichen darin bestehen, 
gesetzliche Regelungen des 
Bundes auch in Niedersachsen 
aufzunehmen, nicht berück-
sichtigt wurden. Positiv zu be-
werten sind in diesem Zusam-
menhang allerdings die 
jeweiligen klarstellenden Erläu-
terungen in der Gesetzesbe-
gründung. 

 < Klarstellende Regelun
gen in Begründung

Im Sinne einer verbesserten An-
wenderfreundlichkeit wurden 
an diversen Stellen zur Klarstel-
lung Ergänzungen in der Geset-
zesbegründung vorgenommen, 

die aufgrund der Systematik des 
EU-Rechts nicht im Gesetzes-
text selbst berücksichtigt wer-
den dürfen. Insbesondere wird 
dabei konkret auf die nunmehr 
geltenden Vorschriften der Da-
tenschutz-Grundverordnung 
verwiesen.

Wir werden weiter berichten. 

Ausschuss für den öffentlichen Dienst
Einrichtung dringend erforderlich
Der NBB erneuert seine Forderung an die verantwortlichen Politikerinnen 
und Politiker und die Fraktionen nach Einrichtung eines eigenen Ausschusses 
für Fragen des öffentlichen Dienstes.

Die eindringliche Bitte nach der 
Einrichtung eines solchen Aus-
schusses oder zumindest eines 
Unterausschusses besteht 
schon seit Jahren. Bedauerli-
cherweise gab es bislang keine 
Mehrheit dafür.

Einen solchen Ausschuss/Un-
terausschuss gab es zwar bisher 
in Niedersachsen nicht, mit 
Blick auf die umfangreichen Zu-
ständigkeiten des Landtages 
nach der Föderalismusreform 
und die Erkenntnisse aus den 

ersten Jahren praktischer Ar-
beit danach in diesem Themen-
feld erscheint uns die Einrich-
tung eines solchen Ausschusses/ 
Unterausschusses aber mehr 
als sinnvoll und dringend gebo-
ten.

 < Ganzheitliche Verant
wortung des Landtages

Gestützt wird dieses auch da-
durch, dass wir die ganzheitliche 
Verantwortung des Niedersäch-
sischen Landtages für die Be-
herrschung der Folgen des de-
mografischen Wandels für die 
Beschäftigten und die Struktur 
des öffentlichen Dienstes in 
Niedersachsen sehen und deren 
Wahrnehmung erwarten. 

 < Große Heraus
forderungen

Der NBB ist außerdem der Auf-
fassung, dass die Notwendig-
keit der Attraktivitätssteige-
rung insbesondere unter 
besoldungsrechtlichen Aspek-
ten, die Nachwuchskräftege-
winnung und die Digitalisierung 
der Verwaltung – unter ande-
rem Bürgerportal, Mobiles Ar-
beiten – das Land und seine 
 Beschäftigten vor große Her-
ausforderungen stellt. Der 
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Landtag ist hier als verantwort-
licher Gesetzgeber besonders 
gefordert.

In der aktuellen Situation liegt 
im Regelfall die Federführung je 
nach Thema entweder beim 
Ausschuss für Haushalt und Fi-
nanzen oder beim Ausschuss für 
Inneres und Sport; denkbar 
auch bei anderen Ausschüssen, 
zumindest in mitberatender 
Funktion. Zwei Ausschüsse, bei 
denen sich der NBB zwar „gut 
aufgehoben“ fühlt, die ohne die 
Thematik „Fragen des öffentli-
chen Dienstes“ aber auch so 
schon stark belastet sind. 

 < Bayern als positives 
 Beispiel

Als positives Beispiel ist auf ei-
nen entsprechenden Ausschuss 
in Bayern hinzuweisen. 

Dieser stellt sich im Internet wie 
nachfolgend abgedruckt vor:
„Der Ausschuss für Fragen des 
öffentlichen Dienstes ist einer 
von 13 ständigen Fachausschüs-
sen des Landtags. Ihm gehören 
insgesamt 18 Abgeordnete an: 
zehn von der CSU, vier von der 
SPD sowie je zwei von den FREI-
EN WÄHLERN und von Bündnis 
90/Die Grünen.

Der Ausschuss besteht in der 
jetzigen Form bereits seit Be-
ginn der ersten Wahlperiode im 
Jahre 1946. Er ist einzigartig in 
Deutschland. In keinem anderen 
Bundesland haben die Beamten 
und Angestellten des öffentli-
chen Dienstes einen ausschließ-
lich für ihre Angelegenheiten zu-
ständigen Ansprechpartner im 
Parlament. Der Ausschuss be-
fasst sich mit Fragen des Beam-
ten- und Tarifrechts, mit Besol-
dungs- und Versorgungsan- 
gelegenheiten sowie mit den 
Regelungen des Personalvertre-
tungsrechts. Außerdem küm-
mert er sich um die Belange 
schwerbehinderter Menschen 
im öffentlichen Dienst, Gleich-
stellungsfragen, die Ausbildung 
der Nachwuchskräfte und die 
Fortbildung der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter im öffentli-
chen Dienst.

In der vergangenen Legislatur-
periode hat der Landtag das Ge-
setz zum Neuen Dienstrecht in 
Bayern verabschiedet. Der Ver-
abschiedung sind intensive Be-
ratungen im Ausschuss für Fra-
gen des öffentlichen Dienstes 
vorangegangen, denn mit dem 
Gesetz sind ein vollständig neu-
es Leistungslaufbahngesetz, ein 
Bayerisches Besoldungs- und 
ein Bayerisches Versorgungsge-
setz geschaffen sowie zahlrei-
che Änderungen im Bayerischen 
Beamtengesetz vorgenommen 
worden. Möglich wurde dies al-
les durch die Förderalismusre-
form, mit der die Länder die Ge-
setzgebungskompetenz für den 
Bereich des Beamtenrechts er-
halten haben.

Bayern verfügt nun über ein 
modernes und zukunftsfähiges 
Dienstrecht, das die Leistungs-
honorierung in den Mittelpunkt 
rückt und attraktive Rahmenbe-
dingungen und Perspektiven für 
alle Beamtinnen und Beamten 
in Bayern bietet. In der laufen-
den Legislaturperiode konzen-
triert sich der Ausschuss auf die 
konkrete Umsetzung und Aus-
gestaltung des Neuen Dienst-
rechts in den einzelnen Verwal-
tungsbereichen. Hierzu erhält er 
unter anderem Sachstandsbe-
richte der Staatsregierung und 
führt Informationsbesuche vor 
Ort durch.

Im Mittelpunkt der Beratungen 
von Gesetzentwürfen und An-
trägen im Ausschuss stehen da-
rüber hinaus die weitere Ver-
besserung der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf und die 
Fachkräftegewinnung und -si-
cherung für den öffentlichen 
Dienst.

Durch die Behandlung von Peti-
tionen der Beschäftigten be-
fasst sich der Ausschuss fortlau-
fend auch mit ganz konkreten 
Anliegen der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus allen Berei-
chen des öffentlichen Dienstes. 
Die Petitionen betreffen häufig 
Einstellungs- und Versetzungs-
gesuche, Beförderungsmöglich-
keiten sowie Beihilfe- und Ver-
sorgungsfragen.“ 
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NBB führt 
Verwaltungsgerichtsverfahren

Amtsangemessene 
Alimentation für Beamtinnen 
und Beamte mit drei und 
mehr berücksichtigungs
fähigen Kindern 
Der NBB wird in Kürze in mindestens einem Verfah
ren im Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsge
richts Osnabrück nach den Entscheidungen in Nord
rheinWestfalen (wir berichteten) die Frage klären 
lassen, ob die Alimentation eines Beamten mit drei 
(und gegebenenfalls mehr) Kindern in Niedersach
sen noch amtsangemessen ist.

Unsere aktuellen eigenen Be
rechnungen ergeben, dass nach 
der letzten Erhöhung des Fa
milienzuschlags für dritte und 
weitere Kinder im Jahr 2013 
 aktuell Handlungsbedarf be
steht.

 < NBB bittet eindringlich 
um politische Lösung

Zum Redaktionsschluss lag vom 
für Besoldung zuständigen Fi
nanzminister Reinhold Hilbers 
noch keine Antwort auf ein 
Schrei ben des NBB von Anfang 
März vor. Darin hatte der NBB 
Minister Hilbers gegenüber sei
ne Erwartung zum Ausdruck 
 gebracht, dass die Landesregie
rung ihrer Alimentations ver
pflichtung gegenüber allen Be
amtinnen und Beamten und 
Versorgungsempfänger(innen) 
nachkomme. Dies gelte insbe
sondere auch aus sozialen Grün
den für die Alimentation von 
Beamtinnen und Beamten mit 
drei und mehr Kindern. 

Deshalb hatte der NBB eindring
lich darum gebeten, eine schnel
le politische Lösung für diesen 
Personenkreis umzusetzen und 
die Beamtinnen und Beamten 
nicht auch in diesem Themen
feld einer jahrelangen Hän
gepartie, die bei Einschlagung 

des Rechtswegs unausweichlich 
sein wird, auszusetzen. 

 < Widersprüche

Ergänzend forderte der NBB den 
Minister für den Fall, dass die 
Landesregierung keine politi
sche Lösung anstrebe, auf, min
destens dafür zu sorgen, dass 
das NLBV von einer Beschei
dung der Widersprüche unter 
Verzicht auf die Einrede der Ver
jährung absieht. 

 < Bei Widerspruchs
bescheid fristwahrend 
Klage einreichen

Für den Fall, dass das NLBV die 
eingelegten Widersprüche ab
schlägig bescheidet, empfehlen 
wir betroffenen Mitgliedern ak
tuell, fristwahrend Klage beim 
zuständigen Verwaltungs ge
richt einzureichen. Diese  Klage 
sollte mit der Bitte beziehungs
weise dem Antrag versehen 
werden, das Verfahren bis zu 
 einer Entscheidung in den an
hängigen Verfahren aus Nord
rheinWestfalen und dem vor 
geseh enen Verfahren in Nieder
sachsen unter Verzicht auf die 
Einrede der Verjährung ruhend 
zu stellen.

Wir werden weiter berichten. 
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